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Essen, Mai 2026 

 

Einladung:  Jahreshauptversammlung 2026 
Wann:  Donnerstag 11. Juni 2026  
Uhrzeit: 18.30 Uhr 
Ort:   „Die Wirtschaft“, Haus-Horl-Str. 27, 45357 Esssen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchten wir Sie herzlich, zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des Bürger- 
und Verkehrsvereins Dellwig Gerschede 1910 e.V. einladen.  
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen 
 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung über die ordnungsgemäße Einladung und Genehmigung der Tagesordnung 
3. Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres 
4. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2025 
5. Geschäftsbericht des Vorstandes, der Vorsitzende für das Geschäftsjahr  2025. 
6. Kassenbericht des Kassierers 2025 Überblick 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Fragen der Mitglieder zu Top 4, 5 und 6  
9. Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstands 
10. Wahlen von Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2026 
11. Bildung eines Teams von Helferinnen und Helfern 
12. Planung Aussichten für 2026 
13. Verschiedenes 
 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 12. März 2026 in schriftlicher Form beim 
Vorstand vorliegen. Das Protokoll kann im Vorfeld auf der Internetseite des BVV 
Dellwig/Gerschede eingesehen werden (https://bvvdellwig.de/downloads/) 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand:  
 
Eberhard Kühnle 
 -Vorsitzender- 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne  

der Abgabenordnung des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“. 
Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, für Spenden eine Zuwendungsbestätigung auszustellen. 


